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RS OGH 1972/4/27 6Ob96/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1972

Norm

ZPO §528 C4

Rechtssatz

Erkennt das Rekursgericht die als Rekursgrund geltend gemachte Nichtigkeit als nicht gegeben, so bestätigt es damit

den erstgerichtlichen Beschluß. (Hier verwarf das Rekursgericht den vom Gekündigten wegen Nichtigkeit erhobenen

Rekurs gegen die erstgerichtliche Zurückweisung seiner Einwendungen als verspätet).
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